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 Veröffentlicht am 25.02.1975

Norm

StGB §297

Rechtssatz

Die Au1assung, eine vom Angeklagten wider besseres Wissen erhobene Behauptung eines ausschließenden

Gelegenheitsverhältnisses des Angeschuldigten zu einem (vom Erstgericht für möglich gehaltenen) Diebstahl zeige,

daß damit auch schon dessen grundsätzliche Bezichtigung wegen des Diebstahls selbst vorsätzlich wider besseres

Wissen stattfand, ist rechtlich verfehlt.
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